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1 Vorbemerkungen 
 
Die Verfassung des Freistaates Sachsen fordert in Artikel 101 für das gesamte Bil-
dungswesen: 
 
„(1) Die Jugend ist zur Ehrfurcht vor allem Lebendigen, zur Nächstenliebe, zum Frieden 
und zur Erhaltung der Umwelt, zur Heimatliebe, zu sittlichem und politischem Verant-
wortungsbewusstsein, zu Gerechtigkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des 
anderen, zu beruflichem Können, zu sozialem Handeln und zu freiheitlicher demokra-
tischer Haltung zu erziehen.“ 
 
Das Sächsische Schulgesetz legt in § 1 fest: 
 
„(2) Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule wird bestimmt durch das Recht 
eines jeden jungen Menschen auf eine seinen Fähigkeiten und Neigungen entspre-
chende Erziehung und Bildung ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage. 
 
(3) Die schulische Bildung soll zur Entfaltung der Persönlichkeit der Schüler in der 
Gemeinschaft beitragen. ...“ 
 
Für die Fachschule gilt gemäß § 10 Abs. 1 des Sächsischen Schulgesetzes: 
 
„Die Fachschule hat die Aufgabe, nach abgeschlossener Berufsausbildung und in der 
Regel praktischer Bewährung oder einer ausreichenden einschlägigen beruflichen 
Tätigkeit, eine berufliche Weiterbildung mit entsprechendem berufsqualifizierendem 
Abschluss zu vermitteln.“ 
 
Neben diesen landesspezifischen gesetzlichen Grundlagen sind für die Fachschulen in 
den Fachbereichen Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Sozialwesen die in der Rah-
menvereinbarung über Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom  
7. November 2002 in der jeweils gültigen Fassung) festgeschriebenen Ziele umzuset-
zen. 
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2 Kurzcharakteristik des Bildungsganges  

Die Fachschule, Fachbereich Technik, Fachrichtung Bohrtechnik dient der beruflichen 
Weiterbildung. Der erfolgreiche Abschluss berechtigt zum Führen der Berufsbezeich-
nung „Staatlich geprüfter Techniker für Bohrtechnik/Staatlich geprüfte Technikerin für 
Bohrtechnik“. Die Dauer der Ausbildung umfasst in der Vollzeitform zwei Jahre, in der 
Teilzeitform vier Jahre. Im Rahmen eines zusätzlichen Bildungsangebotes der Fach-
schulen besteht die Möglichkeit, die Fachhochschulreife zu erwerben. 

Der berufliche Einsatz des Staatlich geprüften Technikers für Bohrtechnik/der Staatlich 
geprüften Technikerin für Bohrtechnik kann national und international in privaten und 
öffentlichen Bereichen erfolgen, wie zum Beispiel in  

- Bohrunternehmen in den Bereichen Brunnenbau, Baugrunderkundung und Explora-
tion, 

- Bergbauunternehmen in den Bereichen Tief- und Tagebau, Geothermie, Förderung 
von Kohlenwasserstoffen, Workover und Untergrundspeicherung, 

- Unternehmen der Steine- und Erdenindustrie, 
- Schacht- und Tunnelbaufirmen, 
- Spezialtiefbauunternehmen, 
- Ingenieurbüros, 
- Behörden und Verbänden, 
- universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, 
- Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung. 

Sie nehmen sowohl übergreifende, koordinierende als auch spezifische Aufgaben der 
Leitung und Überwachung des Gewinnungsprozesses wahr. Ihnen obliegt die Überprü-
fung und Optimierung bestehender Verfahren unter Berücksichtigung, ökonomischer, 
ökologischer und ergonomischer Aspekte und die Steuerung und Überwachung des 
Einsatzes von Produktionsanlagen. Sie analysieren Betriebsabläufe und organisieren 
das Störungsmanagement. Sie beurteilen ihre Tätigkeiten unter den Aspekten des 
Qualitätsmanagements. Daneben arbeiten sie an Planfeststellungsverfahren und Um-
weltverträglichkeitsprüfungen mit und realisieren Führungsaufgaben im mittleren Ma-
nagement.  

Staatlich geprüfte Techniker für Bohrtechnik/Staatlich geprüfte Technikerinnen für 
Bohrtechnik handeln verantwortungsbewusst, bereiten Entscheidungen vor und lösen 
komplexe Probleme. Sie kommunizieren und kooperieren auf nationaler wie auf inter-
nationaler Ebene. 

Im Rahmen ihrer beruflichen Weiterbildung erwerben Staatlich geprüfte Techniker für 
Bohrtechnik/Staatlich geprüfte Technikerinnen für Bohrtechnik folgende allgemeine 
berufliche Qualifikationen: 

- Führungsaufgaben im mittleren Management erfüllen 
- Fach- und Führungsaufgaben als verantwortliche Person gemäß Bundesberggesetz 

in Verbindung mit den Bergverordnungen der einzelnen Bundesländer wahrnehmen 
- unternehmerische Aufgaben- und Problemstellungen fach- und methodenkompetent 

bearbeiten 
- Maßnahmen auf dem Gebiet des Gesundheits-, Arbeits-, Brand- und Umweltschut-

zes sichern und durchsetzen 
- Qualitätsmanagement planen und realisieren 
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- Arbeitsabläufe analysieren, organisieren und kontrollieren 
- Mitarbeitereinsatz koordinieren 
- Mitarbeiterschulungen vorbereiten und durchführen 
- Termine und Kosten steuern und kontrollieren 
- Fremdsprachenkenntnisse fachbezogen anwenden 
- moderne Informations- und Kommunikationssysteme nutzen 
- ständige Fort- und Weiterbildung eigenverantwortlich realisieren 

Darüber hinaus erwerben Staatlich geprüfte Techniker für Bohrtechnik/Staatlich geprüf-
te Technikerinnen für Bohrtechnik folgende fachrichtungsspezifische Qualifikationen: 

- technische Unterlagen für Bohr- und Förderprozesse erstellen 
- Bohr- und Förderprozesse planen und überwachen 
- bohrtechnische Entscheidungen fällen und umsetzen 
- vermessungstechnische Aufgaben lösen und markscheiderische Bezugssysteme 

nutzen 
- Material- und Maschineneinsatz optimieren 
- Steuerungen und Regelungen anwenden und überwachen 
- Instandhaltung und Wartung planen und organisieren 
- Bohrungen im vertikalen und horizontalen Bereich projektieren und realisieren 
- Abteufen und Testen von Bohrungen im vertikalen und horizontalen Bereich beauf-

sichtigen und anleiten 
- Sicherheitstechnik einsetzen und kontrollieren 
- Probenahmen planen, Proben nehmen und sichern 
- geologische Verhältnisse analysieren und bewerten 
- Informationen im Bohr- und Förderprozess sammeln, aufbereiten und dokumentie-

ren 
- Umweltmanagementsysteme durchsetzen 

Der Abschluss der beruflichen Weiterbildung zum Staatlich geprüften Techniker für 
Bohrtechnik/zur Staatlich geprüften Technikerin für Bohrtechnik ist im Deutschen und 
Europäischen Qualifikationsrahmen dem Niveau 6 zugeordnet. 

Die Realisierung der Bildungs- und Erziehungsziele der Fachschule ist auf die Erweite-
rung und Vertiefung der in der Berufsausbildung und in der Berufspraxis erworbenen 
beruflichen Handlungskompetenz gerichtet. Diese entfaltet sich in den Dimensionen 
von Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz. Methoden-, kommunikative und Lernkompe-
tenz sind immanenter Bestandteil von Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz. Die berufli-
chen Handlungen stellen dabei den Ausgangspunkt des Lernprozesses dar. 

Die Stundentafel weist einen Pflichtbereich mit einem fachrichtungsübergreifenden und 
einem fachrichtungsbezogenen Bereich aus. Darüber hinaus werden ein Wahlbereich 
und die Zusatzausbildung zum Erwerb der Fachhochschulreife aufgezeigt. Mit der im 
Wahlbereich „Ausbildung der Ausbilderinnen und Ausbilder“ ausgewiesenen Vorberei-
tung auf die Ausbildereignungsprüfung der Industrie- und Handelskammer können die 
Fachschülerinnen und Fachschüler nach erfolgreichem Bestehen der Prüfung laut 
Ausbildereignungsverordnung den Nachweis für die pädagogische Eignung hinsichtlich 
einer Ausbildertätigkeit erhalten. 

Der fachrichtungsbezogene Bereich ist in Lernfelder gegliedert. Die Lernfelder orientie-
ren sich in Zielsetzung und kursiv ausgewiesenen Inhalten an den typischen Tätigkeits-
feldern der Staatlich geprüften Techniker für Bohrtechnik/Staatlich geprüften Technike-
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rinnen für Bohrtechnik. Die Zielformulierungen innerhalb der Lernfelder beschreiben 
den Qualifikationsstand und die Kompetenzen am Ende des Lernprozesses. Vor dem 
Hintergrund der sich schnell entwickelnden beruflichen Anforderungen sind die Inhalte 
weitgehend offen formuliert. Diese Struktur fördert und fordert den Einbezug neuer 
Entwicklungen und Tendenzen in den Unterricht. Darüber hinaus setzt diese Strukturie-
rung das didaktische Prinzip der Handlungsorientierung um. Lehr- und Lernprozesse 
basieren auf beruflich relevanten Handlungen. Wissen und Handeln sind aufeinander 
bezogen.  

In den Fachrichtungen Bohrtechnik, Bergbautechnik und Geologietechnik ist eine ge-
meinsame Beschulung in den Lernfeldern 

- Umwelt- und bergrechtliche Vorgaben umsetzen,  
- Mitarbeiter auswählen und führen, 
- Unternehmen führen und Geschäftsprozesse steuern, 
- Lage- und Höhenmessungen planen und durchführen, 
- Ingenieurgeologische Untersuchungen planen und durchführen  

möglich.  

Darüber hinaus können die Fachschülerinnen und Fachschüler der Fachrichtungen 
Bohrtechnik und Bergbautechnik in den Lernfeldern 

- Gesteine geologisch und hydrogeologisch interpretieren, 
- Mechanische Bauelemente und Baugruppen beurteilen und dimensionieren, 
- Steuerungen analysieren und einsetzen, 
- Maschinenelemente analysieren und einsetzen, 
- Geologisches Umfeld analysieren 

gemeinsam beschult werden.  
 
Die Lernfelder beinhalten vielfältige, unmittelbare Anknüpfungspunkte zur Auseinander-
setzung mit globalen Themen, deren sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspek-
ten sowie Bezüge zur eigenen Lebens- und Arbeitswelt. Darüber hinaus bieten sich 
umfassende Möglichkeiten, im Unterricht den sicheren, sachgerechten, kritischen und 
verantwortungsvollen Umgang mit traditionellen und digitalen Medien zu thematisieren 
und zu vertiefen.  
 
Ausgehend von den eigenen Lebensweltbezügen und den in der Berufspraxis gesam-
melten Einsichten, einschließlich ihrer Erfahrungen mit der Vielfalt und Einzigartigkeit 
der Natur, setzen sich die Fachschülerinnen und Fachschüler mit lokalen, regionalen 
und globalen Entwicklungen auseinander. Im Rahmen der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung vervollkommnen sie die Fähigkeit, Auswirkungen von Entscheidungen auf 
das Leben der Menschen, die Umwelt und die Wirtschaft zu erkennen und zu bewer-
ten. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse zielen auf ein bewusstes Eintreten für eine 
ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltige Entwicklung, für deren Gestaltung sie 
vielfältige Partizipationsmöglichkeiten kennen und wahrnehmen. Bei Inhalten mit An-
knüpfungspunkten zur Bildung für nachhaltige Entwicklung eignen sich insbesondere 
die didaktischen Prinzipien der Visionsorientierung, des Vernetzenden Lernens sowie 
der Partizipation. Vernetztes Denken bedeutet hier die Verbindung von Gegenwart und 
Zukunft einerseits und ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimensionen des 
eigenen Handelns andererseits.  
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Eine besondere Bedeutung kommt der politischen Bildung als aktivem Beitrag zur 
Stärkung der Zivilgesellschaft zu. Im Vordergrund stehen dabei die Fähigkeit und Be-
reitschaft, sich vor dem Hintergrund demokratischer Handlungsoptionen aktiv in die 
freiheitliche Demokratie einzubringen. Bei Inhalten mit politischem Gehalt werden auch 
die damit in Verbindung stehenden fachspezifischen Arbeitsmethoden der politischen 
Bildung eingesetzt. Dafür eignen sich u. a. Rollen- und Planspiele, Streitgespräche, 
Pro- und Kontra-Debatten, Podiumsdiskussionen oder kriterienorientierte Fall-, Konflikt- 
und Problemanalysen.  
 
Im Kontext der Medienbildung nutzen die Fachschülerinnen und Fachschüler verstärkt 
und gezielt traditionelle sowie digitale Medien, um benötigte Informationen zu beschaf-
fen, zu strukturieren und zu bewerten. Dies geschieht insbesondere mit dem Ziel, ihr 
Wissen zu erweitern, zu vertiefen und anzuwenden. Sie achten dabei auf den Schutz 
sensibler Daten und agieren sicher. Sie verstehen, bewerten und nutzen Medien 
selbstständig zum Lernen, erkennen und analysieren Medieneinflüsse und -wirkungen 
und verstärken ihre medienkritische Reflexion. Informations- und Kommunikationstech-
nologien setzen die Fachschülerinnen und Fachschüler sachgerecht, situativ-
zweckmäßig und verantwortungsbewusst ein und nutzen diese zur kreativen Lösung 
von Problemen. 
 
Durch das Einbeziehen der Berufserfahrungen der Fachschülerinnen und Fachschüler, 
von außerschulischen Partnern und Lernorten erfolgt eine beständige Reflexion und 
Weiterentwicklung der individuellen beruflichen Handlungskompetenz. Die kontinuierli-
che Abstimmung und Kooperation zwischen den beteiligten Lehrkräften des fachrich-
tungsübergreifenden und fachrichtungsbezogenen Bereiches ist unabdingbar.  

Die Lernfelder sind für den Unterricht durch Lernsituationen, die exemplarisch für beruf-
liche Handlungssituationen stehen, zu untersetzen. Lernsituationen konkretisieren die 
Vorgaben des Lernfeldes und werden mittels curricularer Analyse aus diesen ab-
geleitet. Die Umsetzung der Lernfelder ist in den Schulen vor Ort zu leisten. Die Orien-
tierung an den typischen beruflichen Tätigkeiten bedingt die Integration der Informati-
onstechnik in die Lernfelder. Die Umsetzung dieser Zielsetzungen erfordert eine 
angemessene technische Ausstattung und entsprechende schulorganisatorische Rege-
lungen. 

Die Ausprägung beruflicher Handlungskompetenz wird durch handlungsorientierten 
Unterricht gefördert. Dabei werden über die Lernsituationen Aufgaben- und Problem-
stellungen aus der beruflichen Praxis im Unterricht aufgegriffen. Das Lernen erfolgt in 
vollständigen beruflichen Handlungen, bei denen die Fachschülerinnen und Fachschü-
ler die Arbeitsprozesse selbstständig und eigenverantwortlich planen, durchführen, 
bewerten und reflektieren sowie die Arbeitsergebnisse präsentieren. 

Dieses Unterrichten erfordert sowohl die Anwendung moderner Medien bzw. Informa-
tions- und Kommunikationssysteme als auch Methodenvielfalt, dabei insbesondere den 
Einsatz komplexer Lehr-/Lernarrangements wie Projekte oder Fallstudien. Die Fach-
schülerinnen und Fachschüler werden befähigt, Lern- und Arbeitstechniken anzuwen-
den und selbstständig weiterzuentwickeln sowie Informationen zu beschaffen, zu ver-
arbeiten und zu bewerten. Es sind zielgerichtet Sozialformen auszuwählen, welche die 
Entfaltung der Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit sowie Empathie 
und Toleranz fördern. Durch das Einbeziehen der Berufserfahrungen der Fachschüle-
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rinnen und Fachschüler sowie die Kooperation mit außerschulischen Partnern und die 
Einbeziehung alternativer Lernorte kann der Praxisbezug gesteigert werden. 

Bei den Fachschülerinnen und Fachschülern ist kontinuierlich das Bewusstsein zu ent-
wickeln, dass Bereitschaft und Fähigkeit zum selbstständigen und lebenslangen 
Lernen wichtige Voraussetzungen für ein erfolgreiches Berufsleben sind.  
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3 Stundentafel 
 

Unterrichtsfächer und Lernfelder 

Gesamtausbildungs-
stunden in den  
Klassenstufen 

Gesamt- 

ausbildungs- 
stunden 

1 2 

Pflichtbereich   2 680 

Fachrichtungsübergreifender Bereich 360 160 520 

Deutsch 40 40 80 

Englisch 80 80 160 

Mathematik I 160 - 160 

Wirtschafts- und Sozialpolitik 80 - 80 

Evangelische Religion, Katholische Religion oder Ethik1 - 40 40 

Fachrichtungsbezogener Bereich  1 000 1 160 2 160 

1 Umwelt- und bergrechtliche Vorgaben umsetzen 40 40 80 

2 Mitarbeiter auswählen und führen  80 - 80 

3 Unternehmen führen und Geschäftsprozesse steuern 80 40 120 

4 Gesteine geologisch und hydrogeologisch  
interpretieren 

80 - 80 

5 Bohrungen konstruieren und dokumentieren 80 - 80 

6 Mechanische Bauelemente und Baugruppen  
beurteilen und dimensionieren 

120 - 120 

7 Steuerungen analysieren und einsetzen 80 - 80 

8 Maschinenelemente analysieren und einsetzen 120 - 120 

9 Lage- und Höhenmessungen planen und durchführen 80 - 80 

10 Geophysikalische Messungen planen und durchführen - 40 40 

11 Ingenieurgeologische Untersuchungen planen und 
durchführen 

- 120 120 

12 Geologisches Umfeld analysieren - 160 160 

13 Strömungen im Bohrprozess bewerten und  
beeinflussen 

40 80 120 

14 Bohrlöcher herstellen und ausbauen 120 160 280 

15 Bohrtechnische Maschinen und Anlagen analysieren 
und einsetzen 

- 160 160 

16 Bohrspülungen und Zementsuspensionen herstellen, 
analysieren und einsetzen 

80 80 160 

17 Prozesse im Bohrbetrieb planen, bewerten und  
optimieren 

- 160 160 

18 Bohrtechnische Projekte managen - 40 40 

19 Facharbeit erstellen - 80 80 

 

                                                 
1   Es werden die Lehrpläne der Fachoberschule verwendet. 
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Unterrichtsfächer und Lernfelder 

Gesamtausbildungs-
stunden in den  
Klassenstufen 

Gesamt- 

ausbildungs- 
stunden 

1 2 

Wahlbereich    

Ausbildung der Ausbilderinnen und Ausbilder - 120 120 

Zusatzausbildung Fachhochschulreife    

Mathematik II - 80 80 
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4 Aufbau und Verbindlichkeit des Lehrplanes 
 

Die Ausbildung ist in Fächer und Lernfelder gegliedert. Der Lehrplan für den fachrich-
tungsbezogenen Bereich ist nach Lernfeldern strukturiert. Lernfelder sind didaktisch 
aufbereitete berufliche Handlungsfelder. Jedes Lernfeld enthält Ziele und Mindestinhalte. 
 

Die Ziele beschreiben Handlungskompetenzen laut Qualifikationsprofil in vollständigen 
beruflichen Handlungen. Verbindliche Mindestinhalte sind kursiv in diese Zielbe-
schreibungen integriert. Die Zielbeschreibungen bilden die entscheidende Grundlage 
für die didaktisch begründete Gestaltung des Lehrens und Lernens an den berufs-
bildenden Schulen. Sie geben verbindliche Orientierungen über die Qualität der Leis-
tungs- und Verhaltensentwicklung der Fachschülerinnen und Fachschüler und sind 
damit die Voraussetzung für die eigenverantwortliche Vorbereitung des Unterrichts 
durch die Lehrkräfte.  
 

Zentrales Ziel der beruflichen Schularten und damit jedes Lernfeldes ist es, die Ent-
wicklung umfassender Handlungskompetenz zu fördern. Handlungskompetenz entfal-
tet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Sozialkompetenz, Selbstkompetenz, 
deren immanenter Bestandteil Methodenkompetenz, Lern- und kommunikative Kompe-
tenz sind.2 
 

Die Ziele und Mindestinhalte sind verbindlich. Im Rahmen dieser Bindung und unter 
Berücksichtigung des sozialen Bedingungsgefüges schulischer Bildungs- und Erzie-
hungsprozesse bestimmen die Lehrkräfte die Themen des Unterrichts und treffen ihre 
didaktischen Entscheidungen in freier pädagogischer Verantwortung. 
 

In diesem Kontext wird auf die Handreichung „Umsetzung lernfeldstrukturierter Lehr-
pläne“3 verwiesen. Diese Handreichung bezieht sich auf die Umsetzung des Lernfeld-
konzeptes in den Schularten Berufsschule, Berufsfachschule und Fachschule und 
enthält u. a. Ausführungen 
 

1. zum Lernfeldkonzept, 
 

2. zu Aufgaben der Schulleitung bei der Umsetzung des Lernfeldkonzeptes, wie 
- Information der Lehrkräfte über das Lernfeldkonzept und über die Ausbildungsdo-

kumente, 
- Bildung von Lehrerteams, 
- Gestaltung der schulorganisatorischen Rahmenbedingungen, 

 

3. zu Anforderungen an die Gestaltung des Unterrichts, insbesondere zur 
- kompetenzorientierten Planung des Unterrichts, 
- Auswahl der Unterrichtsmethoden und Sozialformen 

 
sowie das Glossar. 

                                                 
2  vgl. KMK [Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland] 

(2021): Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz für den 
berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für 
anerkannte Ausbildungsberufe. S. 15/16. Verfügbar unter: https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_be 
schluesse/2021/2021_06_17-GEP-Handreichung.pdf. 

3  vgl. Landesamt für Schule und Bildung (Hrsg.) (2022): Umsetzung lernfeldstrukturierter Lehrpläne. Radebeul. 
Verfügbar unter: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/14750. 

https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2021/2021_06_17-GEP-Handreichung.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2021/2021_06_17-GEP-Handreichung.pdf
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/14750
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5 Lernfelder 
 

Lernfeld 1 Umwelt- und bergrechtliche Vorgaben 
umsetzen 

Zeitrichtwert: 80 Ustd. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler besitzen die Kompetenz zur Ableitung 
jener Pflichten und Rechte, die sich aus dem Kontext der Gesetze zum Umwelt- 
und Bergrecht ergeben.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler analysieren Aufträge und leiten aus den ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen (Gesetze und Verordnungen) zu beachtende 
Rechte und Pflichten ab.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler kooperieren mit den jeweils zuständigen Be-
hörden der öffentlichen Verwaltung (Gemeinde- und Landkreisverwaltungen als kom-
munale Behörden, Landesdirektion und Sächsisches Oberbergamt als staatliche Be-
hörden). Sie unterscheiden Genehmigungsverfahren, Planfeststellungsverfahren sowie 
Einfaches Genehmigungsverfahren und identifizieren den Verwaltungsakt als eine 
Form des Verwaltungshandelns. Abhängig von Art und Umfang einer geplanten Maß-
nahme entscheiden sie über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung als 
Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens. Für die Erfüllung ihrer beruflichen Aufga-
ben ziehen die Fachschülerinnen und Fachschüler Umweltstandards heran.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler wenden die Gesetze des Kernbereichs des 
deutschen Umweltrechts (Abfall-, Wasser-, Bodenschutz- und Immissionsschutzrecht) 
an. Sie schätzen ein, wo und wie die Belange des Umweltschutzes bei der Genehmi-
gung bergbaulicher Vorhaben zu berücksichtigen sind.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler erfassen abfallrechtliche Belange von Aufträ-
gen entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Sie strukturieren den grundsätzli-
chen Umgang mit Abfällen (Vermeidung, Verwertung, Beseitigung), deklarieren Abfälle 
zu deren Beseitigung und beachten dabei die Vorschriften zum Nachweis der ord-
nungsgemäßen Beseitigung (Nachweisverordnung).  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler überblicken wasserrechtliche Aspekte eines 
Auftrags, die sich aus dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Sächsischen Wasserge-
setz ableiten. Sie definieren Benutzungen von Gewässern und unterscheiden die Er-
laubnis und die Bewilligung als Genehmigungen für eine Benutzung von Gewässern.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler erkennen bodenschutzrechtliche Belange eines 
Auftrages und berücksichtigen dabei das Bundesbodenschutzgesetz und die Bundes-
bodenschutzverordnung. Sie beachten die besondere Schutzwürdigkeit des Bodens 
und identifizieren Verantwortliche für die Beseitigung von schädlichen Bodenverände-
rungen und Altlasten.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler erfassen immissionsschutzrechtliche Aspekte 
entsprechend dem Immissionsschutzgesetz und der Immissionsschutzverordnungen. 
Sie unterscheiden Emissionen und Immissionen und klären die Genehmigungsbedürf-
tigkeit von Anlagen.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler wirken bei der Genehmigung bergbaulicher 
Betriebe mit und beachten dabei das Bundesberggesetz und die dazu gehörigen Ver-
ordnungen. Sie berücksichtigen in diesem Kontext die Vorsorge vor Gefahren, Rechte 
Dritter und Belange des Umweltschutzes.  
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Sie gliedern Bodenschätze nach den Eigentumsverhältnissen (bergfrei, grundeigen, 
Grundeigentümerbodenschätze). Sie unterscheiden die Bergbauberechtigungen Er-
laubnis, Bewilligung und Bergwerkseigentum und die damit verbundenen Rechte und 
Pflichten des Inhabers der jeweiligen Bergbauberechtigung.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler entscheiden, welcher Betriebsplan (fakultativer 
oder obligatorischer Rahmenbetriebsplan, Hauptbetriebsplan, Aufsuchungsbetriebs-
plan, Sonderbetriebsplan, gemeinschaftlicher Betriebsplan und Abschlussbetriebsplan) 
Voraussetzung für das Aufsuchen und Gewinnen von Bodenschätzen ist. Sie grenzen 
die Rechte und Pflichten einer verantwortlichen Person im Sinne des Bundesbergge-
setzes ab. Sie kommunizieren auftrags- und adressatengemäß mit der zuständigen 
Bergbehörde (Begriffe und Institute des Bundesberggesetzes, Befugnisse der zustän-
digen Bergbehörde, die Auskunfts- und Duldungspflichte gegenüber der zuständigen 
Bergbehörde im Rahmen der Bergaufsicht).  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler beachten mögliche Novellierungen von ent-
sprechenden Gesetzen. Sie reflektieren ihre Vorgehensweise im Hinblick auf Einhal-
tung des gesetzlichen Rahmens. 
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Lernfeld 2 Mitarbeiter auswählen und führen Zeitrichtwert: 80 Ustd. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler besitzen die Kompetenz, personalwirt-
schaftliche Maßnahmen für ihr Unternehmen zu planen und umzusetzen. Sie 
beachten die arbeitsrechtlichen Regelungen. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler analysieren betriebliche Personalpläne mit 
dem Ziel, auf Grundlage der Stellenpläne ihres Unternehmens den Personalbedarf zu 
ermitteln. Sie informieren sich über die einschlägigen arbeitsrechtlichen Bestimmun-
gen (Tarifrecht, Betriebsverfassungsrecht, Arbeitsvertragsrecht, Arbeitnehmerschutz-
recht). 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler planen die bedarfsgerechte Beschaffung 
(extern, intern) von qualifiziertem Personal. Sie bereiten die Personalauswahl (Be-
werbung, Vorstellungsgespräch, Assessment-Center, Test) und die Personalintegrati-
on (fachlich, sozial) vor. Sie planen die rechtssichere Gestaltung der Arbeitsverhält-
nisse (Arbeitsvertrag, Rechte und Pflichten, Haftung) unter Beachtung des kollektiven 
Arbeitsrechts. Sie prüfen motivationsbeeinflussende Faktoren auf ihren Anwendungs-
kontext und leiten Strategien der Personalentwicklung (Fort- und Weiterbildung) ab. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler führen Auswahlverfahren für die Personalbe-
schaffung durch. Sie schließen Arbeitsverträge (Form, Inhalt) ab, setzen die arbeits-
vertraglichen Pflichten um und befolgen Regelungen zur Schadenshaftung der Ver-
tragspartner. Sie führen Mitarbeitergespräche durch und beachten die Regeln der 
betrieblichen Kommunikation (Gesprächsführung, Moderation, Präsentation). Sie 
reagieren auf zwischenmenschliche Probleme bei Bedarf intervenierend (Konfliktma-
nagement). Bei der Führung des Personals nutzen sie geeignete Führungsstile und -
techniken. Sie beziehen Ergebnisse von Arbeitsstudien (Arbeitssystem, Arbeits-
Ablauf-Studie, Arbeits-Zeit-Studie, Arbeits-Wert-Studie) in ihre Argumentation ein. Sie 
erstellen Mitarbeiterbeurteilungen (Arbeitszeugnis) und realisieren Maßnahmen der 
Personalentwicklung. Sie wirken bei der Einführung und Umsetzung von Tarifverträ-
gen (Entgelt-, Rahmentarifvertrag) mit und arbeiten mit den Betriebsräten (Betriebs-
vereinbarung) zusammen. Sie beenden Arbeitsverhältnisse (Kündigung, Aufhebungs-
vertrag) unter Beachtung des Kündigungsschutzgesetzes. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler reflektieren den Gesamtprozess des Perso-
nalmanagements im Unternehmen und in den einzelnen Abteilungen. Sie optimieren 
unter Einbeziehung ihrer persönlichen Rolle die personalwirtschaftlichen Prozesse 
auch im Hinblick auf ein adäquates Zeitmanagement. 
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Lernfeld 3 Unternehmen führen und Geschäfts-
prozesse steuern 

Zeitrichtwert: 120 Ustd. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler besitzen die Kompetenz, ein Unterneh-
men unter Berücksichtigung rechtlicher und wirtschaftlicher Aspekte zu über-
nehmen und zu führen sowie Geschäftsprozesse zu gestalten, zu überwachen 
und zu optimieren. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler informieren sich über die rechtlichen Rah-
menbedingungen einer Unternehmensübernahme (Gewerbeanmeldung, Gewerbe-
erlaubnis, Kaufmannseigenschaft, Firma, Handelsregister, Rechtsformen der Unter-
nehmung, Unternehmenszusammenschlüsse) und unterscheiden relevante Standort-
faktoren. Sie analysieren die konkrete Marktsituation (Marktforschung) und 
informieren sich über mögliche Förderprogramme. Sie recherchieren die Vorschriften 
zur Erfassung und Dokumentation betrieblicher Geschäftsprozesse (Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung, Buchführungspflicht) und machen sich mit der Buch-
führung (Inventur, Inventar, Bilanz, Bestandskonten, Erfolgskonten, Umsatzsteuer) 
und der Kosten- und Leistungsrechnung vertraut. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler organisieren und führen ein Unternehmen. 
Sie informieren sich über Marketingkonzepte (Marketingstrategien, Marketinginstru-
mente) und Geschäftsideen von Unternehmen (Businesspläne). Sie treffen Entschei-
dungen zu Investitionen und deren Finanzierung (Finanzierungsarten, Kapitalbeschaf-
fung), zur Planung technologischer Abläufe und zum Personalbedarf. Sie gestalten 
die Aufbau- und Ablauforganisation, wählen die geeignete Rechtsform und bereiten 
notwendige Verträge (Rechtsgeschäfte, Vertragsarten) vor. Sie beachten bei der 
konzeptionellen Arbeit die Vorschriften des Arbeits- und Umweltschutzes. Die Fach-
schülerinnen und Fachschüler erfassen buchhalterisch Geschäftsfälle, erstellen Bi-
lanzen und die Gewinn- und Verlustrechnung. Sie bereiten den Jahresabschluss vor 
und ermitteln betriebliche Kennzahlen (Produktivität, Wirtschaftlichkeit, Rentabilität). 
Sie führen die Kosten- und Leistungsrechnung (Kostenartenrechnung, Kostenstellen-
rechnung, Kostenträgerrechnung) zur Kostenermittlung und Preiskalkulation durch. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler bearbeiten Kundenaufträge und prüfen diese 
hinsichtlich Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit (Deckungsbeitrag, Break-Even-
Point). Sachkundig erstellen sie Angebote, unterbreiten diese adressatengerecht und 
reagieren angemessen bei Vertragsstörungen. Sie schließen Rechtsgeschäfte ab, 
treten in Verhandlungen sicher auf, gestalten Verträge und kommunizieren mit Ver-
tragspartnern.  

Im Rahmen des Controllings beurteilen die Fachschülerinnen und Fachschüler auf 
der Grundlage des Jahresabschlusses, der Kosten-Leistungsrechnung und der be-
trieblichen Kennzahlen den Erfolg und die wirtschaftliche Lage des Unternehmens. 
Sie ermitteln und beurteilen die steuerlichen Belastungen des Unternehmens (Be-
steuerung des Ertrags, Besteuerung des Verbrauchs) in Abhängigkeit von der ge-
wählten Unternehmensform.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler reflektieren den Prozess der Unternehmens-
übernahme sowie das Steuern der Geschäftsprozesse und zeigen Optimierungs-
möglichkeiten auf. 
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Lernfeld 4  Gesteine geologisch und hydro-
geologisch interpretieren 

Zeitrichtwert: 80 Ustd. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler besitzen die Kompetenz, Gesteinsmate-
rial anhand charakteristischer Eigenschaften zu diagnostizieren, es petro-
grafisch zuzuordnen und seine hydraulischen Parameter zu ermitteln.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler analysieren entsprechend den Forderungen 
der Auftraggeber die gewonnenen Gesteinsproben und planen den Umfang der zu 
untersuchenden Eigenschaften.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler bestimmen die charakteristischen Eigenschaf-
ten Härte, Spaltbarkeit und Strichfarbe von gesteinsbildenden Mineralen mittels einfa-
cher Hilfsmittel (MOHS´sche Härteskala, Strichtafel). Anhand der gewonnenen Daten 
diagnostizieren sie die gesteinsbildenden Minerale.  

Sie klassifizieren die Minerale anhand des Chemismus in Mineralklassen (Silikate, 
Karbonate, Sulfate, Sulfide, Halogenide, Oxide/Hydroxide, Elementminerale sowie 
Phosphate/Nitrate).  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler beschreiben den Mineralbestand sowie das 
Gefüge von Gesteinen und leiten daraus deren Genese ab (magmatisch, sedimentär 
und metamorph). Sie bestimmen die Gesteinsart und klassifizieren Gesteine im tech-
nischen Sinne (Locker- und Festgesteine).  

Sie ordnen diese Gesteinsgruppen in den Kreislauf der Gesteine ein und beschreiben 
die Prozesse, die zur Umwandlung der Gesteine führen (Theorie der Plattentektonik, 
physikalische und chemische Verwitterung, Metamorphose).  

Auf der Grundlage der Gesteinsparameter Ungleichförmigkeit, Porosität und Permea-
bilität schließen die Fachschülerinnen und Fachschüler auf hydraulische Eigenschaf-
ten von Gesteinen. Dazu ermitteln sie den Durchlässigkeitsbeiwert durch Überschla-
gen auf der Grundlage von Korngrößenverteilungskurven oder durch Labor- und 
Feldversuche. Sie dimensionieren das Filtermaterial auf Grundlage der Korngrößen-
verteilung des abzufilternden Lockergesteins. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler dokumentieren und präsentieren die Ergeb-
nisse der Gesteinsansprache in den jeweils beauftragten Formulararten (Schichten-
verzeichnisse) in Papierform oder digital.   
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Lernfeld 5 Bohrungen konstruieren und 
dokumentieren 

Zeitrichtwert: 80 Ustd. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler besitzen die Kompetenz, Bohrungen in 
Skizzen und Zeichnungen normgerecht darzustellen und den Bohrprozess zu 
dokumentieren. 

Zur Abstimmung mit Auftraggebern und Vertretern von Bohrunternehmen nutzen die 
Fachschülerinnen und Fachschüler Zeichnungen als Kommunikationsmittel. Sie pla-
nen den Verlauf von Bohrungen auf der Grundlage vorhandener geologischer Infor-
mationen. Mit Kontraktoren kommunizieren sie über für die Ausführung der Bohrung 
benötigten Werkzeuge, Bohrstrangelemente und Verrohrungsausrüstungen. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler stellen Bauteile und bohrtechnische Informa-
tionen in Skizzen dar (Regeln zur technischen Darstellung, Zeichengeräte, Zeich-
nungsträger). Dabei beachten sie geltende Normen und Maßsysteme aus den Berei-
chen Bohrtechnik sowie Bergbau, Geologie und Bautechnik. Sie analysieren 
technische Zeichnungen von Bohrungen und den dazu benötigten Ausrüstungen, 
auch unter Nutzung englischer Fachlexik. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler analysieren, interpretieren und benutzen 
symbolische Darstellungen für hydraulische, pneumatische, elektrische und bohr-
technische Systeme. Sie bringen neue geologische und bohrtechnische Informatio-
nen in vorhandene Bohrlochkonstruktionen ein.  

Zum Erstellen exakter maßstabsgerechter Zeichnungen wählen die Fachschülerinnen 
und Fachschüler geeignete Anwender- und Branchensoftware entsprechend den 
Forderungen der Auftraggeber aus. Sie entwerfen Bohrungen sowie Ausbaupläne 
und Darstellungen geologischer Schichtenprofile. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler fügen bohrtechnische Informationen in Pla-
nungsdokumente ein. Dabei berücksichtigen sie zeichnerische Vorgaben und visuali-
sieren bohrtechnische Situationen (Bohrlochverläufe) nach erfolgter Messung.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler erstellen komplexe technische Dokumentatio-
nen für die Ausführung von Bohrungen und fassen die Ergebnisse aus dem Bohrpro-
zess in Abschlussdokumentationen zusammen. Sie nutzen zeitgemäße Darstellungs-
formen und -mittel zur Kommunikation mit Behörden, Auftraggebern und Kontrak-
toren.  

Sie kommunizieren mit Fachkollegen unter Nutzung von Fachbegriffen, auch in engli-
scher Sprache. Ihre Ergebnisse bewerten sie kritisch und präsentieren sie in geeigneter 
Form.  

Sie prüfen ihr Vorgehen bei den verschiedenen Aufgabenstellungen und optimieren es. 
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Lernfeld 6 Mechanische Bauelemente und Bau-
gruppen beurteilen und dimensionieren 

Zeitrichtwert: 120 Ustd. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler besitzen die Kompetenz, Anlagenteile 
bohr- und bergbautechnischer Maschinen und Anlagen zu beurteilen. Sie ana-
lysieren Bauelemente und Baugruppen mit geeigneten Verfahren der Techni-
schen Mechanik und berechnen und dimensionieren damit bohr- und bergbau-
technische Systeme. Sie ermitteln und berechnen auftretende Kräfte, Momente 
und Spannungen und leiten daraus Konsequenzen für die Festigkeit und Stabi-
lität der Bauteile ab. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler planen entsprechend dem Arbeitsauftrag die 
Auslegung von Maschinenelementen in bohr- und bergbautechnischen Maschinen 
hinsichtlich Dimension und Werkstoff. 

Dazu klassifizieren sie eingesetzte Werkstoffe nach ihrer Bezeichnung, ihrer Zusam-
mensetzung und ihren mechanischen Kennwerten (Streckgrenze, Mindestzugfestig-
keit, Härte). 

Sie erfassen Kräfte und Momente belasteter Bauteile (Statik in der Ebene), stellen die 
Gleichgewichtsbedingungen auf und setzen die Regeln zum Freischneiden von Bau-
teilen und technischen Systemen um. Die Fachschülerinnen und Fachschüler be-
rechnen die Resultierende sowie unbekannte Kräfte im zentralen und allgemeinen 
Kräftesystem. Dazu wenden sie analytische, rechnergestützte und grafische Verfah-
ren an.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler nutzen Lösungswege zur Bestimmung von 
Kräften in Fachwerken und vergleichen diese. Sie bestimmen die Stabkräfte einfacher 
Fachwerke und dimensionieren diese.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler ermitteln Flächen- und Linienschwerpunkte 
einfacher und zusammengesetzter Körper. Für Standardprofile verwenden sie Tabel-
lenwerte. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler analysieren innere Kräftesysteme von Bau-
teilen und schließen auf die vorhandenen Spannungsarten. Sie ermitteln die zulässi-
gen Spannungen von Werkstoffen unter Berücksichtigung des Lastfalles. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler führen Berechnungen zur Beanspruchung auf 
Zug/Druck, Abscherung, Torsion, Biegung, Flächenpressung und Knickung durch und 
dimensionieren Bauteile unter Beachtung von Einzel- und zusammengesetzten Be-
anspruchungen. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler handeln eigenständig und bewerten die Er-
gebnisse kritisch. Sie dokumentieren die Lösungen und beurteilen damit Anlagenteile 
bohr- und bergbautechnischer Maschinen und Anlagen. 



  Fachschule 

Klassenstufe 1 Fachrichtung Bohrtechnik Fachbereich Technik 

20 

Lernfeld 7 Steuerungen analysieren und einsetzen Zeitrichtwert: 80 Ustd. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler besitzen die Kompetenz, elektrotechni-
sche Systeme unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte einzusetzen 
und zu überwachen sowie Steuerungen entsprechend der berufstypischen 
Aufgabenstellung auszuwählen und anzupassen. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler planen auftragsbezogen den Einsatz elektri-
scher Systeme und Anlagen für den Betrieb von Bohranlagen und Bergbaumaschi-
nen. Dazu analysieren sie die elektrischen Bedingungen vor Ort (Ein- oder Dreipha-
senwechselspannung, Leistung). 

Sie ermitteln ausgehend von den mechanischen Anforderungen der Anlagentechnik 
den elektrischen Leistungsbedarf. Diesen vergleichen sie mit den Bedingungen am 
Einsatzort und entscheiden über den Einsatz zusätzlicher Primärenergieträger. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler analysieren elektrische Schaltungen in Bau-
gruppen und Geräten des vorhandenen Maschinenparks (Kenngrößen und Gesetz-
mäßigkeiten im Gleich- und Wechselstromkreis) und überwachen deren ordnungs-
gemäße Funktion. 

Sie untersuchen und berechnen das Zusammenwirken der elektrischen Maschine 
(Motoren) mit dem zu versorgenden bzw. anzutreibenden Anlagenteil.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler setzen Steuerungen (Logische Grundfunktio-
nen, Verknüpfungssteuerungen) an Bohranlagen und Bergbaumaschinen ein und 
überwachen deren Betrieb. Sie beeinflussen über steuerungstechnische Anlagen 
Betriebsgrößen des Produktionsprozesses. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler beachten bei allen Handlungen vorgeschrie-
bene Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100 und halten diese ein. 
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Lernfeld 8 Maschinenelemente analysieren und 
einsetzen 

Zeitrichtwert: 120 Ustd. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler besitzen die Kompetenz, Maschinen-
elemente und Baugruppen zu analysieren und für betriebliche Aufgabenstel-
lungen zu berechnen und einzusetzen. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler analysieren Anforderungen an mechanische 
Eigenschaften von Bohranlagen und Bergbaumaschinen und das Zusammenwirken 
der montierten mechanischen Bauelemente. 

Sie unterscheiden Verbindungselemente (Schraubverbindung, Schweißverbindung, 
Welle-Nabe-Verbindung), Stützelemente für drehende und geradlinige Bewegungen 
(Wälzlager) und Maschinenelemente zur Übertragung von Drehmomenten (Wellen, 
Kupplungen). 

Entsprechend den spezifischen Einsatzbedingungen wählen die Fachschülerinnen 
und Fachschüler geeignete Maschinenelemente aus. Sie dimensionieren Verbin-
dungselemente. Sie untersuchen und berechnen Wälzlager, erkennen und beurteilen 
das Schädigungsverhalten von Lagern und leiten daraus Schlussfolgerungen für 
konstruktive Änderungen oder Wartungsmaßnahmen ab. Ausgehend vom Werkstoff, 
der zu übertragenden Leistung und weiteren Belastungen (Biegung, Torsion) dimen-
sionieren die Fachschülerinnen und Fachschüler Wellen und Achsen und stellen 
diese normgerecht dar. Sie wählen entsprechend den Einsatzbedingungen geeignete 
Kupplungen aus und berechnen deren übertragbare Leistung. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler untersuchen Systeme zum Halten und Brem-
sen von Lasten mittels Seiltrommeln und analysieren deren Bremsverläufe. Sie kon-
trollieren das Schädigungsverhalten von Bremsen und planen die Wartung. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler bewerten ihre Ergebnisse kritisch und prüfen 
ihre Entscheidungen hinsichtlich der Möglichkeit zur technischen Realisierung. Sie 
berücksichtigen gültige Normen und beachten den Arbeitsschutz. 
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Lernfeld 9 Lage- und Höhenmessungen planen 
und durchführen 

Zeitrichtwert: 80 Ustd. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler besitzen die Kompetenz, topografische 
Karten und bergmännische Risse zu lesen und zu interpretieren. Sie bereiten 
Vermessungsarbeiten vor, führen diese durch und erstellen einfache Karten 
und Risse. 

Entsprechend dem Arbeitsauftrag informieren sich die Fachschülerinnen und Fach-
schüler über vorhandene topografische Karten und bergmännische Risse (amtliche 
und betriebliche Kartenwerke) und beschaffen sich diese. Sie interpretieren die fach-
lichen Inhalte dieser Werke in Bezug zum Arbeitsauftrag (Koordinaten, Maßstab, 
Bezugssysteme). 

Gemäß den Anforderungen an die Genauigkeit der Lage- und Höhenmessung (Koor-
dinatenbestimmung, Polygonzug, Nivellement) wählen die Fachschülerinnen und 
Fachschüler die geeignete Vermessungsmethode aus. Die Fachschülerinnen und 
Fachschüler prüfen die Genauigkeit der Messinstrumente und sichern qualitätsge-
rechte Messungen. Sie führen die Vermessungsarbeiten durch, leiten Hilfspersonal 
an und überwachen dessen korrektes Vorgehen. 

Bei allen Handlungen achten sie auf die Einhaltung des Arbeitsschutzes.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler protokollieren ihre Messergebnisse in den 
branchenüblichen Formularen, diskutieren in der Nachbereitung mögliche Messfehler 
und korrigieren diese gegebenenfalls. Auf Grundlage der angestellten Messungen 
oder auf der Basis gegebener Werte fertigen sie einfache Karten und Risse an. 

Sie prüfen ihr Vorgehen und optimieren es für weitere Arbeitsaufträge. 
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Lernfeld 10 Geophysikalische Messungen planen 
und durchführen 

Zeitrichtwert: 40 Ustd. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler besitzen die Kompetenz, geophysikali-
sche Messungen im Bohrloch zu planen, durchzuführen und auszuwerten.  

Begleitend zum Arbeitsauftrag planen die Fachschülerinnen und Fachschüler geo-
physikalische Messungen im Bohrloch zur Ermittlung von geologischen und bohr-
technischen Parametern. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler wählen geeignete Messprogramme (Kaliber 
und Bohrlochabweichung, Widerstandsmessungen, Induktionslog, Magnetiklog, Gam-
ma-Log, Gamma-Gamma-Log, Neutron-Neutron-Log, Akustik-Log) aus. Dabei beach-
ten sie die Art des Auftrages (geologische Begleitung von Erkundungsbohrungen, 
Überwachung von Bohrprozessen, Kontrolle des Bohrlochausbaus zu Grundwasser-
messstellen und Brunnen), die geologische Situation (Lockergestein oder Festge-
stein, Porenfüllung) und technische Rahmenbedingungen (Spül- und Trockenboh-
rung, Ausbau). Sie führen die Messungen durch oder begleiten diese.  

Die Fachschülerinnen und Fachschülern interpretieren von Fremdfirmen erstellte oder 
selbst gewonnene Messergebnisse (Logs) und entwickeln Vertikalprofile der Geologie 
bzw. des Ausbaus.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler arbeiten eigenständig und bewerten die Er-
gebnisse kritisch. Sie diskutieren Abweichungen vom Schichtenverzeichnis bzw. 
Ausbauplan kritisch mit Auftraggebern, Projektanten und begleitenden Geologen. Ihr 
Vorgehen reflektieren und optimieren sie. 
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Lernfeld 11 Ingenieurgeologische Untersuchungen 
planen und durchführen 

Zeitrichtwert: 120 Ustd. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler besitzen die Kompetenz, ingenieurgeo-
logische Untersuchungen an Locker- und Festgestein zu planen, diese selbst-
ständig durchzuführen und daraus Schlussfolgerungen für die Projekte zu zie-
hen. 

Im Rahmen boden- und felsmechanischer Untersuchungen planen die Fachschüle-
rinnen und Fachschüler die erforderliche Geländearbeit. Entsprechend dem Auftrag 
und der geologischen Situation entscheiden sie über den Einsatz direkter und indirek-
ter Aufschlussmethoden (Rammsondierung, Rammkernsondierung, Schlitzsondie-
rung). Sie organisieren die Probenahme und führen diese selbstständig durch.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler setzen die ingenieurgeologische Gesteins-
klassifikation für die Ansprache von Boden und Fels ein. Sie wählen für eine techni-
sche Ansprache von Lockergesteinen Laboruntersuchungen (Bestimmung der Korn-
größe, Plastizitätseigenschaften, Konsistenzgrenzen, Wassergehalt) aus und führen 
sie nach nationalen und internationalen Vorschriften selbstständig durch.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler bewerten die Tragfähigkeit des Untergrundes 
entsprechend dem Arbeitsauftrag. Dazu planen sie Verdichtungskontrollen und Unter-
suchungen zur Lagerungsdichte. Sie führen statische und dynamische Plattendruck-
versuche durch und bestimmen im Labor die Proctordichte und die lockerste und 
dichteste Lagerung.  

Für Arbeiten im Festgestein ermitteln die Fachschülerinnen und Fachschüler das 
Trennflächengefüge mithilfe des Geologenkompasses. Sie visualisieren die erfassten 
Daten im Schmidt'schen Netz und leiten daraus mögliche Versagensmechanismen an 
Böschungen ab (zwei- und dreidimensionales Gleiten, Kippen). Bei untertägigen 
Festgesteinsaufschlüssen beachten die Fachschülerinnen und Fachschüler gezielt 
die speziellen Gegebenheiten des Arbeitsschutzes und organisieren dementspre-
chend die nötigen Arbeiten. Sie führen Stoßkartierungen durch, wandeln scheinbare 
in tatsächliche Raumdaten um und leiten felsmechanische Kennwerte (Klüftigkeitszif-
fer) ab. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler nehmen Bohrkerndokumentationen vor. Sie 
sprechen das Gestein regelgerecht an, dokumentieren das Trennflächengefüge und 
erstellen fachgerechte Schichtenverzeichnisse. Per Hand oder rechnergestützt stellen 
sie die Ergebnisse in Form von Bohrstäbchen dar und verbinden diese zu ingenieur-
geologischen Schnitten. 

Die hydraulischen Eigenschaften des Gebirges, vor allem die Wasserdurchlässigkeit 
in Locker- und Festgesteinen, untersuchen die Fachschülerinnen und Fachschüler 
durch Wasserdruck-Tests (WD-Tests). Sie erkunden den Einfluss von Grundwasser-
absenkungen auf den Untergrund im Lockergestein durch einfache Setzungsberech-
nungen.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler achten auf eine exakte Arbeitsweise und 
halten die Regeln des Arbeitsschutzes ein. Sie protokollieren ihre Ergebnisse rech-
nergestützt unter Beachtung technischer Regelwerke.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler kommunizieren ihre Ergebnisse mit Beteilig-
ten, diskutieren über erkannte Probleme und legen weiter gehende Maßnahmen zur 
Problemlösung fest. 
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Lernfeld 12 Geologisches Umfeld analysieren Zeitrichtwert: 160 Ustd. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler besitzen die Kompetenz zur Mitwirkung 
an Gutachten. Sie ordnen bohrtechnische und bergmännische Aufschlüsse so-
wohl in ihren regionalgeologischen Rahmen als auch in den Erkundungsprozess 
von Lagerstätten und Altlasten ein.   

Die Fachschülerinnen und Fachschüler analysieren bergmännische, bohrtechnische 
oder andere geowissenschaftliche Projekte und beachten dabei die Auftragsregion. Sie 
eruieren die zu erwartende Gesteinsabfolge anhand eines Normalprofils der geologi-
schen Entwicklung Mitteleuropas und klassifizieren Gesteinsabfolgen hinsichtlich der 
zeitlichen Entstehung (känozoische, mesozoische und paläozoische Ära). Sie unter-
gliedern diese Ären in die jeweiligen Perioden, ordnen den Perioden typische Gesteine 
zu und verschaffen sich einen Überblick über die rohstoffwirtschaftliche Bedeutung 
einzelner Formationen. Für die stratigrafische Ordnung der Gesteinsfolgen recherchie-
ren sie Möglichkeiten der relativen und absoluten Altersbestimmung. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler klassifizieren Rohstoffe nach deren Erkun-
dungsgrad gemäß international üblichen Standards (Ressourcen, Reserven) und un-
terscheiden zwischen Vorkommen und Lagerstätten eines Rohstoffs. Die Fachschüle-
rinnen und Fachschüler strukturieren Lagerstätten nach deren äußerer Form und 
quantifizieren Rohstoffmengen.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler unterscheiden Rohstoffarten (mineralische 
Rohstoffe und Energierohstoffe). Sie analysieren Einsatzmöglichkeiten einzelner Roh-
stoffe und deren Versorgungssituation in Deutschland. Die Fachschülerinnen und 
Fachschüler differenzieren Möglichkeiten zur Entstehung von Lagerstätten (magmati-
sche und hydrothermale Lagerstätten, Lagerstätten durch Sedimentation und Verwitte-
rung). Sie verknüpfen das Auftreten von Lagerstätten mit definierten Phasen des plat-
tentektonischen Prozesses.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler ordnen Aufträge in den Erkundungsprozess 
von Rohstofflagerstätten ein (Höffigkeitseinschätzung, Prospektion und Exploration). 
Sie wägen Vor- und Nachteile geologischer, geophysikalischer und geochemischer 
Arbeitsverfahren zur Rohstofferkundung im Vergleich zu Bohrungen und bergmänni-
schen Aufschlüssen ab. Dabei berücksichtigen sie die Einsetzbarkeit der einzelnen 
Verfahren hinsichtlich Lagerstättenart und Phase des Erkundungsprozesses. Sie do-
kumentieren Ergebnisse der Verfahren und unterscheiden dabei zwischen Primär- und 
Sekundärdokumentation. Die Fachschülerinnen und Fachschüler beachten Grund-
sätze zur Bemusterung von Bohrungen und Schürfen.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler ordnen Aufträge in den Erkundungsprozess 
von Altlasten ein (Formale Erstbewertung, Historische Erkundung, Orientierende Er-
kundung, Detailerkundung, Sanierungsuntersuchung und -planung sowie Sanierung 
und Monitoring/Nachsorge). Sie planen Probenahmen für die technischen Untersu-
chungen von Altlasten während der Orientierenden Erkundung, der Detailerkundung 
und des Monitorings bzw. der Nachsorge. Sie entnehmen Bodenproben qualitätsge-
recht aus Rammkernsonden und beachten geltende Normen. Für die Entnahme von 
Grundwasserproben berechnen sie das hydraulische Kriterium und bestimmen das 
chemische Kriterium als Voraussetzungen für qualitätsgerechte Probenahmen. Sie 
planen hydraulische Pumpversuche, führen diese durch und werten sie manuell und 
rechnergestützt aus. Die Fachschülerinnen und Fachschüler planen Probenahmen von 
Abfällen aus Haufwerken und führen diese durch.  
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Bei der Analyse des geologischen Umfeldes beachten sie die Regeln des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes. 

Sie gliedern die erbrachten Leistungen in einzelne Leistungsphasen nach einschlägi-
gen Regelwerken (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI) und er-
stellen Angebote für diese. Bei der Auswertung von Angeboten für Bauleistungen 
beachten sie gesetzliche Vorgaben.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler dokumentieren ihre Arbeiten normgerecht in 
Protokollen entsprechend den Anforderungen der Auftraggeber. Sie wirken bei der 
Erstellung von Gutachten mit und präsentieren die Ergebnisse. 

Sie reflektieren ihr Vorgehen bei der Analyse des geologischen Umfelds und optimie-
ren es für ähnliche Arbeitsaufträge. 
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Lernfeld 13 Strömungen im Bohrprozess bewerten 
und beeinflussen 

Zeitrichtwert: 120 Ustd. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler besitzen die Kompetenz, Strömungen 
im Bohrloch zu quantifizieren und Fluidströme in porösen und permeablen 
Gesteinen zu erfassen. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler planen auftragsbezogen Strömungsvorgänge, 
die im Bohrloch und in Gesteinen auftreten und beachten dabei wirtschaftliche und 
technologische Parameter. 

Sie analysieren Fluidströmungen in technischen Anlagen und natürlichen Systemen 
und unterscheiden Strömungsarten und -formen (laminar, turbulent; stationär, instati-
onär) sowie Strömungsräume. Dazu berechnen sie Volumenströme (Bernoulli-Glei-
chung, Darcy-Gesetz, Kontinuitätsgesetz, Impulsgesetz) und berücksichtigen dabei 
Randbedingungen (Durchlässigkeit, Rauigkeit, Fließgeschwindigkeit, Druckdifferen-
zen, Viskosität, Kompressibilität). Die Fachschülerinnen und Fachschüler beurteilen 
Strömungsräume im Gestein (Werkstoff) und deren Eigenschaften (Porosität, Perme-
abilität, Lagerstättendruck) sowie Fluide (Wasser, Öl, Gas). 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler wählen Messmethoden (Gefäßmessung, 
Wehrmessung, Normblende, induktive Durchflussmessung) für den jeweiligen Strö-
mungsvorgang aus und setzen diese ein. Sie ermitteln Strömungsparameter nach 
entsprechenden Standards. Die Fachschülerinnen und Fachschüler berücksichtigen 
Fluidreibungen als Ursachen für Energieverluste bei jedem Strömungsvorgang und 
berechnen diese. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler wählen Spül- und Förderpumpen aus und 
dimensionieren diese entsprechend der benötigten Leistung. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler suchen und erkunden Grundwasser und 
planen Wasserfassungsanlagen. Sie planen auftragsbezogen den Ausbau von Boh-
rungen zu Bohrbrunnen (Bohrungsdurchmesser, Filter, Schlitzweiten, Filterkies, 
Pumpenart und -leistung). Dabei berücksichtigen sie hydrogeologische Untersu-
chungsergebnisse, die sie aus bohrtechnischen Erkundungsergebnissen ableiten. Sie 
kontrollieren den Betrieb von Brunnen (Dauerpumpversuch, Absenktrichter-
Bestimmung) und erkennen Störungen im Betrieb. Bei Erfordernis leiten sie Maß-
nahmen für die Regenerierung oder Brunnen-Sanierung ein. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler bereiten entsprechend bohrtechnischer Er-
kundungsergebnisse die Förderung von Kohlenwasserstoffen vor. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler planen Verfahren der Injektionstechnik zur 
Stabilisierung von Geokörpern und Bauwerken sowie zur Optimierung der Fluidförde-
rung. Sie setzen diese ein und beachten dabei bohrtechnische, chemische und strö-
mungstechnische Randbedingungen. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler beachten übliche Standards zum Arbeits- und 
Umweltschutz. Sie prüfen alle Verfahren unter wirtschaftlichen Aspekten und beraten 
dazu die Auftraggeber. 

In präzisen und aussagekräftigen Protokollen dokumentieren die Fachschülerinnen 
und Fachschüler technologische Parameter. Sie reflektieren den Arbeitsprozess und 
diskutieren weitere Optimierungsmöglichkeiten in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Ar-
beitssicherheit, Umweltverträglichkeit oder technische Verbesserungen. 
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Lernfeld 14 Bohrlöcher herstellen und ausbauen Zeitrichtwert: 280 Ustd. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler besitzen die Kompetenz, das Abteufen 
von vertikalen und horizontalen Bohrungen unter Beachtung der drei Phasen 
des Bohrprozesses nach Zielvorgaben zu realisieren. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler planen entsprechend Arbeitsauftrag die Vor-
bereitung, das Herstellen und das Ausbauen der Bohrlöcher. Dabei unterscheiden sie 
geologische und technische Zielstellungen (Rohstoffexploration, Rohstoffförderung, 
Workover, Geothermie, Geotechnik, Spezialtiefbau, Brunnenbau).  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler konzipieren und realisieren Bohrlochkonstruk-
tionen (well design, Verrohrung, Bohrlochkopfsicherung) und Bohrstrangzusammen-
stellungen in Abhängigkeit von geologischen, technischen und ökonomischen Bedin-
gungen. 

Sie unterscheiden Technologien (Vertikalbohren, Horizontalbohren, Ablenken, Richt-
bohren) und Spezialverfahren der Bohrtechnik (Großlochbohrtechnik, Dichtwandtech-
nik). Bei der Planung der Bohrprozesse beachten sie Wechselwirkungen zwischen 
dem Werkstoff Gestein und dem jeweiligen Bohrwerkzeug (Bohrprozess als techni-
sches System, Gesteinszerstörung, Reinigung der Bohrlochsohle, Abstützen der 
Bohrlochwand). Sie recherchieren international angewendete Bohrverfahren sowie 
Entwicklungsmöglichkeiten der Bohrtechnik. Sie bereiten das Herstellen von Bohrun-
gen vor und beziehen die Ergebnisse der Recherche dazu ein. 

Sie entscheiden sich für den Einsatz der benötigten Ausrüstungen entsprechend dem 
jeweiligen Auftrag und berücksichtigen dabei geologische und technische Bedingun-
gen sowie betriebswirtschaftliche, rechtliche und ökologische Aspekte. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler integrieren in ihre Betrachtungen Methoden 
der Havarie- und Eruptionsbekämpfung und planen die notwendige Havarieprophyla-
xe. 

Entsprechend den vorliegenden Bedingungen im Gestein wählen die Fachschülerin-
nen und Fachschüler das jeweils geeignete Bohrverfahren aus (schlagend, drehend, 
drehschlagend, trocken oder spülend, mit oder ohne Kern) und führen Bohrungen 
aus. Die Fachschülerinnen und Fachschüler überwachen Bohrprozesse, Bohrregime-
parameter sowie die Funktion der eingesetzten Maschinen (Bestandteile, Konstrukti-
onen, Belastungsfälle). Beim Auftreten von Komplikationen ergreifen sie geeignete 
bohrtechnische Maßnahmen (Verrohrung, Zementation, Fangarbeiten). 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler werten den Bohrprozess umfassend aus und 
fertigen Abschlussdokumentationen entsprechend den Forderungen der Auftraggeber 
an. Aus dem Verlauf der Bohrung ziehen sie Schlussfolgerungen für die Ausführung 
ähnlicher Aufträge. 

In allen Phasen des Bohrprozesses kooperieren sie mit Fachleuten und stimmen ihre 
Tätigkeiten im Verlauf der Bohrarbeiten mit diesen ab. 
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Lernfeld 15 Bohrtechnische Maschinen und Anla-
gen analysieren und einsetzen 

Zeitrichtwert: 160 Ustd. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler besitzen die Kompetenz, die zum Ab-
teufen der Bohrung notwendigen Maschinen und Anlagen zu analysieren, aus-
zuwählen, zu dimensionieren, zu überwachen sowie unter sicherheitstechni-
schen Aspekten zu bewerten. Sie beurteilen das Schädigungsverhalten der 
Bauteile und veranlassen notwendige Maßnahmen. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler analysieren Bohraufträge und planen unter 
Berücksichtigung des technologischen Zusammenwirkens den Einsatz von Kompo-
nenten einer Bohranlage.  

Entsprechend dem Bohrprojekt wählen die Fachschülerinnen und Fachschüler die 
benötigten Kraft- und Arbeitsmaschinen (Verbrennungsmotoren, Hydraulikpumpen) 
aus und untersuchen die technischen Abläufe in diesen. Bei der Auswahl der Maschi-
nen beachten sie auch wirtschaftliche und ökologische Gesichtspunkte. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler unterscheiden Getriebearten bohrtechnischer 
Anlagen (Riemen-, Ketten- und Zahnradgetriebe) nach Aufbau, Wirkungsweise und 
Einsatzbedingungen. Sie klassifizieren eingesetzte Komponenten und benennen 
diese normgerecht. Sie führen Berechnungen von Stand- und Schaltgetrieben durch 
(Übersetzungsverhältnis, Drehzahlen, Drehmomente, Leistung). 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler analysieren Antriebsmöglichkeiten zur Rotati-
on des Bohrwerkzeuges (Drehtisch, Kraftdrehkopf/Top Drive, Sohlenmotoren). Sie 
leiten aus dem Arbeitsauftrag das Antriebskonzept ab und wählen das Equipment 
aus.  

Sie unterscheiden Möglichkeiten zur Translation des Bohrwerkzeuges (Hebewerk und 
Flaschenzugsystem, hydraulic rig). Dafür analysieren sie die Hauptbaugruppen und 
deren Zusammenwirken. Sie beachten sicherheitstechnische Forderungen und set-
zen diese um. Sie untersuchen Fahr- und Anschlagseile, führen Festigkeitsberech-
nungen durch und analysieren Ablegekriterien von Drahtseilen, um einen sicheren 
Betrieb zu gewährleisten. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler wählen für Wasserhaltungsmaßnahmen und 
für die Erzeugung und Unterhaltung des Spülungskreislaufes geeignete Pumpen und 
Aggregate zur Spülungsreinigung aus. Dabei berücksichtigen sie technische Daten, 
Aufbau und Wirkungsweise. Sie analysieren aufgetretene Schädigungen und veran-
lassen selbstständig notwendige Reparatur- und Wartungsmaßnahmen. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler vergleichen Varianten von Bohrgerüstkon-
struktionen und wählen entsprechend den Anforderungen des Bohrauftrags die je-
weils geeignete aus.  

Sie vergleichen Systeme zur Bohrlochsicherung (Backenpreventer, Ringpreventer), 
passen diese unter Berücksichtigung der Sicherheitsforderungen an und setzen sie 
ein. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler stellen die Bohranlage aus den ausgewählten 
Komponenten zusammen und beachten deren technische Kompatibilität.  
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Sie bereiten technische Abnahmen von Bohranlagen vor, betreiben die Anlage und 
überwachen den Betrieb. Sie setzen die Maßnahmen des Arbeits-, Gesundheits- und 
Brandschutzes um. 
 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler bewerten die Zusammensetzung der Bohranla-
ge und deren Passfähigkeit zum Auftrag. Im gesamten Prozess reflektieren sie ihr 
Vorgehen und optimieren es gegebenenfalls. 
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Lernfeld 16 Bohrspülungen und Zementsuspensio-
nen herstellen, analysieren und einsetzen 

Zeitrichtwert: 160 Ustd. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler besitzen die Kompetenz, Bohrspülun-
gen und Zementsuspensionen als wichtige technologische Größen im Bohrpro-
zess herzustellen und einzusetzen. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler analysieren Bohraufträge und wählen unter 
Berücksichtigung der geologischen und technischen Bedingungen sowie betriebs-
wirtschaftlicher, rechtlicher und ökologischer Aspekte geeignete Bohrspülungen und 
Zementsuspensionen aus. Sie vergleichen dazu Spülungen und Zemente hinsichtlich 
ihrer chemischen Zusammensetzung (Teilchen, chemische Bindungen, chemische 
Reaktionen, Chemie des Wassers, organische und anorganische Verbindungen) und 
ihren physikalischen Eigenschaften.  

Unter Beachtung der für den jeweiligen Auftrag notwendigen Zementeigenschaften 
(W/Z-Wert, rheologisches Verhalten, Pumpbarkeit, Viskosität, Dichte, Verträglichkeit 
mit dem Gebirge) planen sie spezielle Zementmischungen. Sie unterscheiden Ze-
mente nach DIN EN, Tiefbohrzemente nach API und Abdichtmaterialien mit Zemen-
tanteil (Dämmer). Dabei berücksichtigen sie die geforderten Qualitätssicherungsmaß-
nahmen nach den gültigen Normen.  

Nach technischen und wirtschaftlichen Aspekten planen sie die auftragsgerechte 
Zusammensetzung von Spülungen. Sie beziehen die technischen Funktionen von 
Spülungen in ihre Planungen ein (Kühlung, Bohrkleinaustrag, Bohrlochwandstabilisie-
rung, Schmierung, Informationsübertragung).  

Sie beachten erforderliche bohrtechnische Korrosionsschutzmaßnahmen (aktiver und 
passiver Korrosionsschutz) bei der Zusammensetzung von Spülungen und Ze-
mentsuspensionen. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler unterscheiden Spülungstypen (Luft-, Wasser- 
und wasserbasierte Spülungen) und stellen entsprechende Spülungsrezepturen (Ben-
tonit, Soda, Polymer, Filtratsenker, Beschwerungsmittel, Schmiermittel) zur Herstel-
lung und Variation der Parameter (Dichte, pH-Wert, Trichterauslaufzeit, Sandgehalt, 
Filtratmenge, Filterkuchendicke) von Bohrspülungen zusammen.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler überwachen Spülungseigenschaften, ent-
nehmen Spülungsproben fachgerecht und dokumentieren diese in genormten Formu-
laren. Die Fachschülerinnen und Fachschüler bereiten Spülungsuntersuchungen vor 
und führen sie selbstständig durch. Sie kalibrieren Messgeräte und erfassen Mess- 
und Laborergebnisse rechnergestützt in Protokollen. Sie kommunizieren die Ergeb-
nisse mit Auftraggebern und Geologen. 

In Abhängigkeit von geologischen Randbedingungen ändern sie Spülungsrezepturen, 
um die Spülungseigenschaften anzupassen und Havarien vorzubeugen. Im Umgang 
mit Spülungschemikalien berücksichtigen sie Belange des Gefahrstoffrechts, des  
Umweltrechts sowie des Gesundheits- und Arbeitsschutzes.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler bewerten die Qualität der Bohrspülungen und 
Zementsuspensionen und ziehen Schlussfolgerungen zu deren Optimierung bei 
Folgeaufträgen.  
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Lernfeld 17 Prozesse im Bohrbetrieb planen, 
bewerten und optimieren 

Zeitrichtwert: 160 Ustd. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler besitzen die Kompetenz, Bohrplätze 
und Baustelleneinrichtungen zu projektieren, Bohranlagen und Zubehör zu 
dimensionieren, zu transportieren, aufzubauen und unter wirtschaftlichen so-
wie arbeitsschutztechnischen Kriterien zu betreiben, abzubauen und weiter zu 
transportieren. Sie planen und gestalten selbstständig Arbeitsabläufe, arbeiten 
im Team und kommunizieren mit externen Partnern. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler planen und realisieren praxisbezogene Bohr-
projekte unter Nutzung der Grundsätze des Projektmanagements sowie aller erwor-
benen Kompetenzen allein oder im Team. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler planen unter Beachtung von geologischen, 
bohrtechnischen, betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und umwelttechnischen Ge-
sichtspunkten die Durchführung von Bohrungen. Sie berücksichtigen dabei den Ar-
beitsschutz und sicherheitstechnische Anforderungen. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler kalkulieren bohrtechnische Leistungen. Sie 
erstellen Angebote in Form von Leistungsverzeichnissen für die Auftraggeber unter 
Einhaltung der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen.  

Entsprechend den Forderungen der Auftraggeber erarbeiten sie Planungsunterlagen 
für die Realisierung geologischer oder technischer Bohrarbeiten. Dabei beachten sie 
Rechtsgrundlagen des Bauwesens sowie des Wasser-, Boden- und Bergrechts. Sie 
holen erforderliche Genehmigungen als Voraussetzung für einen rationellen Arbeits-
ablauf ein. 

Unter Beachtung historischer und geologischer Gegebenheiten stellen sie ein Sche-
ma zur Lösung des spezifischen bohrtechnischen Auftrags auf. Die Fachschülerinnen 
und Fachschüler planen die Baustellenvorbereitung unter Berücksichtigung der örtli-
chen Verhältnisse. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler stellen erforderliche Transporte zusammen 
und holen gegebenenfalls dafür Genehmigungen ein. Sie leiten Transporte ein und 
führen sie entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und rechtlichen Bedingungen 
durch. 

Nach erfolgter Bohrplatzeinrichtung teufen sie die Bohrung gemäß dem jeweiligen 
Auftrag ab. 

Sie übergeben nach Abschluss der Bohrarbeiten den Bohrplatz entsprechend den 
Forderungen der Auftraggeber und unter Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler rechnen erbrachte Leistungen ab und neh-
men gegebenenfalls Nachkalkulationen nach Erfassen der tatsächlichen Kosten und 
des Materialverbrauches vor. 

Sie reflektieren die Ausführung und ziehen Schlussfolgerungen für künftige Projekte.  
Sie erkennen und bewerten Fehlerquellen bei der Planung des Bohrprojektes. Die 
Fachschülerinnen und Fachschüler erstellen Qualitätsmanagementpläne und unter-
stützen die Geschäftsführung bei der stetigen Verbesserung der Qualität in allen 
betrieblichen Abläufen. 
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Lernfeld 18 Bohrtechnische Projekte managen Zeitrichtwert: 40 Ustd. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler besitzen die Kompetenz, Inhalt und 
Umfang eines berufsspezifischen Auftrages zu analysieren, die für die Bearbei-
tung erforderlichen Ressourcen zu quantifizieren, den Auftrag sach- und fach-
gerecht zu realisieren und den Erfolg der Arbeiten zu überwachen. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler analysieren komplexe bohrtechnische, ma-
schinentechnische, ingenieurgeologische oder andere fachspezifische Aufgabenstel-
lungen.  

Sie entwickeln kreative Projektideen und Lösungsvorschläge, die sie strukturieren, 
vorbereiten und realisieren (Projektdesign, Projektvorbereitung). Dabei beachten sie 
die Faktoren Zeit, Kosten und Qualität. 

Unter Verwendung geeigneter Software planen, steuern, dokumentieren und kontrol-
lieren die Fachschülerinnen und Fachschüler den Projektablauf.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler arbeiten konzeptionell und ergebnisorientiert. 

Ihre Ergebnisse präsentieren sie in schriftlicher, grafischer oder plastischer Form 
(Projektabschluss).  

Sie bewerten selbstkritisch den Erfolg der Bearbeitung und vergleichen den geplanten 
und tatsächlich erforderlichen Aufwand (Projektauswertung). 
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Lernfeld 19 Facharbeit erstellen Zeitrichtwert: 80 Ustd. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler besitzen die Kompetenz, wissen-
schaftsorientiert aktuelle fachrichtungsbezogene Themen zu bearbeiten und 
ihre Ergebnisse zu verteidigen. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler setzen sich mit aktuellen fachrichtungs- und 
praxisbezogenen Themen aus ihren beruflichen Handlungsfeldern auseinander. Sie 
leiten fachwissenschaftliche Fragestellungen oder komplexe gestalterische Aufgaben 
ab und entwickeln daraus eine Themenstellung für die Facharbeit. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler analysieren das Thema und formulieren Teil-
aufgaben. Sie beachten die inhaltlichen und formalen Anforderungen wissenschaftli-
chen Arbeitens und stellen konzeptionelle Überlegungen an. Bei der Umsetzung der 
einzelnen Arbeitsschritte nutzen sie unterschiedliche Arbeits- und Kreativitätstechni-
ken. Sie planen ihre Arbeitsphasen (Ablaufplan, Zeitmanagement) verantwortungsvoll 
und selbstständig. 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler wählen geeignete Untersuchungsmethoden 
(Recherche, Beobachtung, Fragebogen, Interview, Messung, Versuchsreihe). Sie pla-
nen die Durchführung einer Untersuchung (Reliabilität, Validität, Objektivität, Normen) 
oder die Entwicklung eines Produktes sowie die Auswertung und Dokumentation der 
Ergebnisse.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler informieren sich aus verschiedenen Quellen 
(Fachliteratur, Internet, Experten), analysieren diese kritisch hinsichtlich Verlässlich-
keit, Aktualität sowie Themenbezug und wählen Informationen aus (Urheberrecht). 
Sie stellen beginnend mit der Themenstellung Zusammenhänge formal korrekt dar, 
zeigen Wechselwirkungen auf, argumentieren unter Anwendung der Fachtermini und 
überzeugen durch kompetente ergebnisorientierte Schlussfolgerungen.  

Die Fachschülerinnen und Fachschüler verteidigen zielgruppenadäquat und situati-
onsangemessen in einem Fachgespräch die Ergebnisse ihrer Arbeit (Präsentations-
techniken, Kommunikationstechniken). Sie reflektieren ihr methodisches Vorgehen 
und setzen sich selbstkritisch mit ihren Arbeitsprozessen und Ergebnissen auseinan-
der. 
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Hinweise zur Veränderung des Lehrplanes richten Sie bitte an das 
 
Landesamt für Schule und Bildung 
Standort Radebeul 
Dresdner Straße 78 c 
01445 Radebeul 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Notizen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die für den Unterricht an berufsbildenden Schulen zugelassenen Lehrpläne und Ar-
beitsmaterialien sind in der Landesliste der Lehrpläne für die berufsbildenden Schulen 
im Freistaat Sachsen in ihrer jeweils geltenden Fassung enthalten. 
 
Die freigegebenen Lehrpläne und Arbeitsmaterialien finden Sie als Download unter 
https://www.schulportal.sachsen.de/lplandb/. 
 
Das Angebot wird durch das Landesamt für Schule und Bildung, Standort Radebeul, 
ständig erweitert und aktualisiert. 

https://www.schulportal.sachsen.de/lplandb/
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